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Flügel deutend, scheint seine Gesellen zum Sturmlaufen
aufzumuntern. Ueber dem Gemälde stand daS Wort Blat-
ten. — Waren eS nnn wohl die Appenzeller oder die

St. Gallcr/ welche Blatten belagerten? Oder hat nicht
auch hier der Künstler den Appenzeller Bären Halsbänder
angedichtet?

Drittens. Unter den kämpfenden Bären steht voran
ein Bär/ der eine Helmzierde den Rücken hinunterhängen
läßt/ und dadurch seinen ritterlichen Stand kund giebt.
Die Geschichte aber giebt uns keine Nachricht/ daß ein Rit-
ter die St. Galler am Hauptlisbergc angeführt habe / wohl
aber/ daß Rudolf von Wcrdenberg am Stoß an der Spitze
der Appenzeller kämpfte/ und ihnen den Sieg erringen halft

Viertens endlich fällt auf der östreichischen Seite ein

Steinbock durch den Schlag eineö Bären tödlich verwundet

zu Boden. Dies deutet offenbar auf Georg von Emps/ der

am Stoß / nicht am Hauptlisberg sein Leben einbüßte.

Mehr zu sagen wird nicht nöthig seyn / um die in den

Alpenrosen gegebene Erklärung zu retten/ und die Leser

zu überzeugen/ daß das Schlachtgemälde auf die Schlacht
am Stoß zu beziehen sey. Manche mögen glauben/ die

Sache sey des Streites nicht werth; aber auch das Unbe-

deutende wird wichtig/ wenn eS mit dem Großen in Ver-
bindung steht; und zuletzt kommt es nicht auf das Kleine
oder Große/ sondern darauf an/ daß Jedem das Seine
zukomme.

Duplik auf die Replik.
Oj/iriionuin coininenta ckeler ckios.

Es scheint etwas gezwungen/ das ,)HalSband mit Ge-

zierd« der Ungeschicklichkeit des Malers zuzuschreiben/ da

die übrigen Allegorien sonst so sinnreich sind/ und man
in jenen Zeiten so viel Werth auf die Heraldik setzte.
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Da die Appenzeller und St. Galler, als Verbündete,
gemeinschaftlich so viele Burgen und Schlösser (z. B. auch

EppiShausen im Thurgau) eroberten, so werden sie wahr-
scheinlich auch bei Belagerung der Burg Blatten gemein-
schaftlich gehandelt haben, daher auch dort Bären mit dem

Halsband. Dies ist um so wahrscheinlicher, weil bet jenem
Gemälde grobes Geschütz (Feldbüchsen) vorkommt, welches

St. Gallen schon im Treffen zu Bregcnz (13. Jenner 1408)

gebrauchte (s. Hartmanns Geschichte der Stadt St. Gal-
len, S. 107), dergleichen hingegen die Appenzeller schwerlich
im Besitz halten.

Uebrigens ist dies ein Disputât âe Isns osxrins, und
bei weitem nicht so merkwürdig, wie die Pariser Halsband-
geschichle berüchtigten Andenkens.

Circular an die Hrn. Vorgesetzten aller Gemeinden

unsers Kantons, das Gegenrecht in Erbfällen

zwischen Appenzell und St. Gallen betreffend.

Der Große Rath unsers KantonS hat in seiner Sitzung
vom 27. vorigen MonatS den Antrag des löbl. Standes
St. Gallen vernommen, nach welchem derselbe — unter

Mittheilung seines abgeänderten Gesetzes über die Intestat-
Erbrechte der Fremden, d. h., der Erbrechte ohne Testa-

ment — die gegenrechtliche Behandlung der beidseitigen

Angehörigen dahin wünscht, daß in solchen Erbfällcn der

Appenzeller im Kanton St. Gallen, wie der St. Galler, und

im Kanton Appenzell der St. Galler dem Appenzeller voll-
kommen gleich gehalten werden solle.

Das Gesetz benannten Kantons lautet, wie folgt:
->) Fremde gemessen gleich den hiesigen Bürgern die Erb-

rechte des Kantons, so oft obrigkeitlich beurkundet

oder durch die Erbgesetze ihres Staates dargethan ist,


	Duplik auf die Replik : opinionum commenta delet dies

